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Abrechnung der Veranstaltung an die Vorstandskasse 
 
 
 
   
Art der Veranstaltung  organisierende Bezirksgruppe 
   
   
   
Ort, Datum der Veranstaltung  einzuzahlender Betrag pro Mitglied 
 
 
    
    
    
Gesamtanzahl der Teilnehmer    
    
    
    
Anzahl der Mitglieder    
    
    
    
Anzahl der Nichtmitglieder mit 10 % Aufschlag   Aufschlag 10 % - gesamt 
    
    
   + 
Anzahl der Nichtmitglieder mit 30 % Aufschlag   Aufschlag 30 % - gesamt 
    
    
   = 
   Summe der Abführung 
 
 
Dieser Betrag ist bis spätestens 6 Wochen nach der Veranstaltung, unter Angabe der Veranstaltung als 
Verwendungszweck, an die Vorstandskasse abzuführen. 
 
 
 
Ort, Datum ......................................................... Unterschrift ............................................................... 


